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Thema: Höher, schneller, leichter – Das ändert sich beim Kurzarbeitergeld 
 
Beitrag:  1:56  Minuten 

 

Anmoderationsvorschlag: Das Corona-Virus hat unser Land ganz schön lahm gelegt. 
Geschäfte mussten schließen, Aufträge wurden weniger oder blieben ganz aus und 
Produktionen mussten heruntergefahren werden. Zwar gibt es erste Lockerungen, aber bis 
wieder Normalität herrscht, wird es noch eine ganze Weile dauern. Für Unternehmer und 
ihre Mitarbeiter sind das knallharte Zeiten. Viele mussten auf Kurzarbeit umstellen. Aber 
auch hier versucht die Bundesregierung unter die Arme zu greifen und hat aufgrund der 
Corona-Pandemie das Kurzarbeitergeld verbessert. Was genau dahinter steckt und was 
sich verändert hat, weiß mein Kollege Mario Hattwig. 

 
Sprecher: Es gibt jetzt leichter, schneller und auch mehr Kurzarbeitergeld, erklärt 
Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., kurz 
VLH. 
  
O-Ton 1 (Christina Georgiadis, 26 Sek.): „Bislang war es so, dass 30 Prozent der 
Beschäftigten in einem Betrieb von Arbeitsausfall betroffen sein mussten, bevor Kurzarbeit 
möglich war – jetzt sind das nur noch zehn Prozent. Außerdem muss man jetzt nicht mehr 
die ausgefallene Arbeitszeit erst auf einem Arbeitszeitkonto sammeln, bevor Kurzarbeit 
möglich ist. Und noch eine entscheidende Erleichterung ist, dass den Arbeitgebern die 
Sozialversicherungsbeiträge in voller Höhe erstattet werden, denn die müssen auch bei 
Kurzarbeit gezahlt werden.“ 

 
Sprecher: Für Arbeitnehmer bedeutet Kurzarbeitergeld zwar, dass sie weniger Gehalt 
bekommen. Aber auch hier gibt’s gute Neuigkeiten. Bisher gab es für ein Jahr lang 
nur 60 Prozent des entgangenen Lohns beziehungsweise für Arbeitnehmer mit 
Kindern 67 Prozent. Jetzt ist das Kurzarbeitergeld aber gestaffelt angehoben. 
 
O-Ton 2 (Christina Georgiadis, 16 Sek.): „Heißt: Wer Kurzarbeitergeld bekommt, erhält 
von der Arbeitsagentur ab dem vierten Monat 70 Prozent des entgangenen Lohns und ab 
dem siebten Monat 80 Prozent. Für Arbeitnehmer mit Kindern sind es jeweils sieben 
Prozent mehr. Bis Ende diesen Jahres soll das Ganze gelten.“ 
 
Sprecher: Und wem das Geld nicht reicht, der kann jetzt einen Nebenjob anfangen 
ohne dass das zusätzlich verdiente Geld auf das Kurzarbeitergeld angerechnet wird. 
Übrigens: Das Kurzarbeitergeld gehört zu den sogenannten Lohnersatzleistungen, 
und die sind steuerfrei. 

 
O-Ton 3 (Christina Georgiadis, 29 Sek.): „Aber es gibt zwei Dinge, die man bei 
Kurzarbeitergeld beachten muss: Erstens, wer in einem Jahr Kurzarbeitergeld von mehr als 
410 Euro erhält, der muss eine Steuererklärung abgeben. Und zweitens erhöht sich durch 
den Bezug von Kurzarbeitergeld der Progressionsvorbehalt. Das bedeutet: Wenn ich 
Kurzarbeitergeld bekomme, wird dieses Geld am Ende des Jahres auf mein Einkommen 
hinzugerechnet, das ich dann versteuern muss. Obwohl das Kurzarbeitergeld steuerfrei ist, 
zahle ich also doch mehr Steuern, als ich dachte.“ 

 

Abmoderationsvorschlag: Sie und auch alle anderen, die aktuell Hilfe bei der 
Steuererklärung brauchen, um das Beste rauszuholen, klicken einfach im Netz auf vlh.de. 
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Thema: Höher, schneller, leichter – Das ändert sich beim Kurzarbeitergeld 
 
Interview:  2:38  Minuten 

 

Anmoderationsvorschlag: Das Corona-Virus hat unser Land ganz schön lahm gelegt. 
Geschäfte mussten schließen, Aufträge wurden weniger oder blieben ganz aus und 
Produktionen mussten heruntergefahren werden. Zwar gibt es erste Lockerungen, aber bis 
wieder Normalität herrscht, wird es noch eine ganze Weile dauern. Für Unternehmer und 
ihre Mitarbeiter sind das knallharte Zeiten. Viele mussten auf Kurzarbeit umstellen. Aber 
auch hier versucht die Bundesregierung unter die Arme zu greifen und hat aufgrund der 
Corona-Pandemie das Kurzarbeitergeld verbessert. Was genau dahinter steckt und was 
sich verändert hat, verrät uns Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte 
Lohnsteuerhilfe e.V., kurz VLH, hallo! 

 
Begrüßung: „Hallo!“ 
  

1. Frau Georgiadis, was genau hat die Bundesregierung in Sachen 
„Kurzarbeitergeld“ verbessert? 

 
O-Ton 1 (Christina Georgiadis, 30 Sek.): „Es gibt jetzt leichter, schneller und auch mehr 
Kurzarbeitergeld. Bislang war es so, dass 30 Prozent der Beschäftigten in einem Betrieb 
von Arbeitsausfall betroffen sein mussten, damit Kurzarbeit möglich war – jetzt sind das nur 
noch zehn Prozent. Außerdem muss man jetzt nicht mehr die ausgefallene Arbeitszeit erst 
auf einem Arbeitszeitkonto sammeln, bevor Kurzarbeit möglich ist. Und noch eine 
entscheidende Erleichterung ist, dass den Arbeitgebern die Sozialversicherungsbeiträge in 
voller Höhe erstattet werden, denn die müssen auch bei Kurzarbeit gezahlt werden.“ 

 
2. Das sind gute Nachrichten für die Unternehmen. Wie sieht’s mit den 

Arbeitnehmern aus? 
 
O-Ton 2 (Christina Georgiadis, 37 Sek.): „Für Arbeitnehmer bedeutet Kurzarbeitergeld 
erst einmal, dass sie weniger Gehalt bekommen. Bislang übernahm die Agentur für Arbeit 
nur 60 Prozent des entgangenen Lohns, bei Arbeitnehmern mit einem oder mehreren 
Kindern zahlte sie 67 Prozent für maximal ein Jahr. Und hier gibt es jetzt gute Neuigkeiten: 
Das Kurzarbeitergeld ist jetzt gestaffelt angehoben. Heißt: Wer Kurzarbeitergeld bekommt, 
erhält von der Arbeitsagentur ab dem vierten Monat 70 Prozent des entgangenen Lohns 
und ab dem siebten Monat 80 Prozent. Für Arbeitnehmer mit Kindern sind es jeweils sieben 
Prozent mehr. Bis Ende diesen Jahres soll das Ganze gelten.“ 

 
3. Worauf müssen alle achten, denen das Geld nicht reicht und die sich noch 

etwas dazu verdienen wollen? 
 

O-Ton 3 (Christina Georgiadis, 24 Sek.): „Bisher war es so: Wer in Kurzarbeit kam und 
dann eine Nebenbeschäftigung angefangen hat, dem wurde dieses Neben-Einkommen in 
voller Höhe angerechnet. Das Kurzarbeitergeld fiel dann entsprechend geringer aus. Jetzt, 
in der Corona-Krise, hat die Bundesregierung diese Regel ausgesetzt. Ab sofort können 
Arbeitnehmer, die in ihrer Kurzarbeit einen Nebenjob anfangen, zusätzlich Geld verdienen, 
ohne dass sich das auf das Kurzarbeitergeld auswirkt.“ 

 
4. Gibt es bei dem Bezug von Kurzarbeitergeld noch etwas zu beachten? 

 
O-Ton 4 (Christina Georgiadis, 35 Sek.): „Das Kurzarbeitergeld gehört zu den 
sogenannten Lohnersatzleistungen, und die sind steuerfrei. Aber es gibt zwei Dinge, die 
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man bei Kurzarbeitergeld beachten muss: Erstens, wer in einem Jahr Kurzarbeitergeld von 
mehr als 410 Euro erhält, der muss eine Steuererklärung abgeben. Und zweitens erhöht 
sich durch den Bezug von Kurzarbeitergeld der Progressionsvorbehalt. Das bedeutet: 
Wenn ich Kurzarbeitergeld bekomme, wird dieses Geld am Ende des Jahres auf mein 
Einkommen hinzugerechnet, das ich dann versteuern muss. Obwohl das Kurzarbeitergeld 
steuerfrei ist, zahle ich also doch mehr Steuern, als ich dachte.“ 
 

5.  Wo finden Interessierte weiterführende Infos dazu? 
 
O-Ton 5 (Christina Georgiadis, 17 Sek.): „Das können Sie auf der Seite der Vereinigten 
Lohnsteuerhilfe e.V., also unter vlh.de. nachlesen. Unsere bundesweit rund 3.000 
Beratungsstellen stehen Ihnen übrigens auch jetzt während der Corona-Krise zur 
Verfügung – einfach telefonisch oder per Mail melden und mit dem Berater besprechen, wie 
man jetzt am besten vorgeht.“ 

 
Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe 
e.V.. Vielen Dank für das Gespräch! 

 
Verabschiedung: „Ich bedanke mich!“ 
 

Abmoderationsvorschlag: Sie und auch alle anderen, die aktuell Hilfe bei der 
Steuererklärung brauchen, um das Beste rauszuholen, klicken einfach im Netz auf vlh.de. 

 

 

 


